
  
Diese öffentliche Bekanntmachung erfolgt nachrichtlich. Der Verwaltungsakt wird

 
ortsüblich in den Amts- und Gemeindeblättern der VG Altenglan, der VG Wolfstein 
und der VG Weilerbach  

Flurbereinigungsbeschluss 
I. Anordnung  

1. Anordnung einer Vereinfachten Flurbereinigung (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG))  

Hiermit wird für die nachstehend näher bezeichneten Teile der Gemarkungen Niederstaufen-
bach, Bosenbach, Föckelberg, Friedelhausen und Oberstaufenbach das  

Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Niederstaufenbach  

angeordnet, um Maßnahmen der Landentwicklung, insbesondere der Dorferneuerung in 
Verbindung mit Maßnahmen der Agrarstrukturverbesserung, des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege und der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbilds zu ermöglichen oder 
auszuführen.  

2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes 

Das Flurbereinigungsgebiet, dem die nachstehend aufgeführten Flurstücke unterliegen, wird 
hiermit festgestellt.  

Gemarkung Niederstaufenbach  
die Flurst.-Nrn.        1, 1/3, 3/2, 3/4, 3/5, 7/1, 8/2, 8/4, 9/3, 9/8, 
                        9/9, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 18/1, 19, 19/1, 
                        20, 21, 21/1, 22/1, 22/2, 24/3, 26/1, 33/4, 
                        33/8, 33/9, 34, 35, 35/2, 37, 37/3, 38/2, 39/1, 
                        39/2, 39/4, 39/5, 41, 41/1, 42, 42/3, 43, 43/2, 
                        45/1, 47, 47/2, 48, 49/2, 49/3, 49/5, 49/7, 50, 
                        51, 52, 54/2, 54/3, 54/4, 55/3, 55/4, 55/5, 
                        55/7, 55/8, 62/1, 62/2, 65/4, 67, 67/1, 68, 
                        69/3, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 91/4, 91/5, 91/6, 
                        142, 145, 150, 150/2, 152/4, 152/5, 153, 153/2, 
                        153/3, 155/1, 155/2, 156/1, 156/2, 157, 158, 
                        158/2, 160, 162, 165, 167/1, 167/2, 168, 170, 
                        175, 184, 185, 190, 205, 214, 220, 225, 226, 
                        228, 229, 230, 232/2, 232/4, 232/5, 232/6, 
                        232/7, 235/1, 240, 250, 256, 259, 260, 263, 
                        264, 265, 270, 280, 290/1, 293/4, 293/6, 293/7, 
                        294/6, 295/4, 295/6, 297/3, 297/5, 298/3, 300/1, 
                        301/1, 302/43, 302/44, 308/1, 308/2, 310, 310/2, 
                        310/3, 311/2, 313/2, 314/2, 314/3, 314/5, 314/6, 
                        314/7, 314/8, 315, 318/3, 318/6, 320, 322, 
                        324/2, 325, 329/3, 330, 349, 350, 352, 365, 
                        368, 370, 375, 378, 380, 381, 382, 384, 385, 
                        386, 390, 391, 392, 395, 398, 400, 405, 406/2, 
                        407, 410, 420/1, 430, 432, 440, 445, 448/1, 
                        448/2, 448/3, 450, 452, 453, 454/1, 454/2, 455, 
                        456/1, 458, 458/2, 460, 460/2, 462, 467, 470, 
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                        479, 480, 481/1, 481/2, 481/3, 482/1, 482/2, 
                        483, 484, 485, 490, 495/1, 495/2, 495/3, 497, 
                        498, 500, 505, 506, 507/1, 510/1, 520, 525, 
                        530/2, 530/3, 530/4, 530/6, 530/7, 530/8, 531/1, 
                        531/2, 533, 534, 540, 540/2, 541, 542/2, 545/5, 
                        545/6, 546, 546/1, 546/2, 546/3, 547/1, 547/3, 
                        549, 549/2, 550, 551, 552, 553, 554/1, 554/2, 
                        556, 558, 560, 568, 569, 569/1, 574, 580, 582, 
                        583, 585, 590, 591, 592, 601, 602, 605, 610, 
                        611/4, 611/5, 611/6, 611/7, 611/8, 611/9, 
                        611/10, 611/11, 611/12, 612, 612/3, 612/5,  
                       613/2, 617, 623, 624, 625, 628, 629, 629/2, 

                        630, 635, 638/2, 638/3, 640, 645, 650, 653/1, 
                        654/2, 654/5, 654/6, 654/8, 654/9, 655/1, 655/2, 
                        657/1, 660/1, 660/2, 662, 662/2, 662/5, 662/6, 
                        662/7, 662/8, 662/9, 663/1, 663/2, 663/4, 663/5, 
                        664/2, 664/3, 664/4, 665/1, 665/2, 665/3, 666/1, 
                        666/2, 666/3, 666/4, 667/1, 667/2, 667/3, 668/1, 
                        668/2, 668/3, 669/1, 669/2, 669/3, 670/1, 670/2, 
                        670/3, 671/1, 671/2, 671/3, 671/4, 671/5, 672/1, 
                        672/3, 672/4, 672/5, 672/6, 673/1, 673/2, 673/3, 
                        674/3, 674/4, 674/5, 674/6, 674/7, 674/8, 674/9, 
                        675/1, 675/2, 675/3, 675/4, 676/1, 676/2, 676/3, 
                        677/2, 677/3, 677/4, 678/2, 678/3, 678/5, 679, 
                        687/1, 690/2, 691, 692, 698, 699, 700, 704/1, 
                        704/2, 705, 710, 714, 716, 717, 717/1, 718, 
                        719, 719/2, 720, 722, 723, 725, 725/2, 726, 
                        726/2, 728, 730, 734, 735, 736, 738, 742, 743, 
                        746, 747/5, 748, 750, 755, 756, 757, 758/1, 
                        760/4, 760/5, 760/10, 761/2, 762/1, 762/2, 
                        763/1, 763/2, 765/1, 766, 768, 770, 772/3, 
                        772/6, 776, 776/5, 779/1, 780, 782/2, 784/1, 
                        785/3, 786, 788, 789, 790, 791/3, 791/4, 792, 
                        793/2, 794/2, 794/3, 795, 796/1, 796/2, 797/1, 
                        797/2, 797/3, 798, 799, 800, 802, 803, 803/2, 
                        804, 805, 806, 807, 808, 808/2, 809, 810, 810/2, 
                        811, 814, 817, 818, 820, 822, 830, 833, 859/2, 
                        862, 863, 865, 866, 867, 870, 871, 872, 873, 
                        874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 
                        883, 884/1, 885, 886, 887, 891/2, 891/3, 891/4, 
                        892, 893, 901, 902, 903, 904, 905 und 906.   

Gemarkung Bosenbach                      
die Flurst.-Nrn.        1035/2, 1040/2, 1045/1, 1050/2, 1142/2, 1152/2, 
                        1160/2, 1162, 1165, 1170, 1171, 1175, 1180, 
                        1195, 1196, 1200, 1202, 1205, 1210/1, 1214, 
                        1225/2, 1240/2, 1264/7, 1289, 1298, 1300, 1310, 
                        1312/2, 1312/5, 1312/6, 1312/7, 1313, 1314, 
                        1332/2, 1440/2, 1450 und 1499/9.  

Gemarkung Friedelhausen                  
die Flurst.-Nrn.        620/1, 632, 633, 640 und 644/13.   

Gemarkung Föckelberg                     
die Flurst.-Nrn.        686/9, 804/4, 890/2, 890/4 und 1113/2.   

Gemarkung Oberstaufenbach                
die Flurst.-Nrn.        1324, 1325/6, 1325/8, 1326, 1327, 1328, 1329/1, 
                        1398/2, 1407/2 und 1408. 
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3. Teilnehmergemeinschaft 

Die Eigentümer sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten der zum 
Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke (Teilnehmer) bilden die Teilnehmerge-
meinschaft. Die Teilnehmergemeinschaft entsteht mit diesem Flurbereinigungsbeschluss. 

Die Teilnehmergemeinschaft führt den Namen: 

Teilnehmergemeinschaft der Vereinfachten Flurbereinigung Niederstaufenbach

 

Ihr Sitz ist in Niederstaufenbach, Landkreis Kusel.   

4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzung 

Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der Bekanntgabe des Flurberei-
nigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes die folgenden Ein-
schränkungen: 

4.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde nur Änderungen vorgenommen werden, wenn sie zum ordnungsgemäßen 
Wirtschaftsbetrieb gehören. 

4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen 
dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, we-
sentlich verändert oder beseitigt werden. 

4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, Hecken, Obstbäume und 
Beerensträucher dürfen nur in Ausnahmefällen, so weit landeskulturelle Belange, 
insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt 
werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. 

4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung überstei-
gen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Die Zustimmung darf 
nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden.    

II. Hinweise:  

1. Ordnungswidrigkeiten 

Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen vorgenommen oder An-
lagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie in dem Flurbereinigungsverfahren un-
berücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand nach § 137 
FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist. 

Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3 vorgenommen worden, so muss die 
Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen.  
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Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. I 4.4 vorgenommen worden, so kann die 
Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte 
und verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsge-
mäß in Bestand zu bringen hat. 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 bis I 4.4 sind Ordnungswidrigkeiten, 
die mit Geldbußen geahndet werden können.   

2. Betretungsrecht 

Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur Vorbereitung und zur 
Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen 
erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen.  

3. Anmeldung unbekannter Rechte 

Innerhalb von drei Monaten ab der öffentlichen Bekanntmachung dieses Beschlusses sind 
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereini-
gungsverfahren berechtigen, bei der Flurbereinigungsbehörde, dem 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz 
Fischerstraße 12, 67655 Kaiserslautern 

anzumelden. 

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die Flurbereinigungsbe-
hörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. 

Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung einge-
tretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, dem gegenüber 
diese Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes (Flurbereinigungsbeschlusses) zuerst 
in Lauf gesetzt worden ist.      

4. Auslegung des Beschlusses mit Gründen und Übersichtskarte 
Eine Ausfertigung dieses Flurbereinigungsbeschlusses mit den Beschlussgründen und eine 
Übersichtskarte liegen einen Monat lang nach der Bekanntmachung zur Einsichtnahme der 
Beteiligten aus bei der 

Verbandsgemeindeverwaltung Altenglan, 
Schulstraße 3 - 7, 66885 Altenglan.  

Die Grenze des Flurbereinigungsgebietes ist nachrichtlich in einer Übersichtskarte im Maß-
stab 1: 2500 dargestellt.  
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Begründung: 

1.  Sachverhalt  

Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren umfasst die gesamte Gemarkung einschließlich 
der Ortslage (mit Ausnahme der 3 Neubaugebiete) von Niederstaufenbach. 
Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Fläche von rd. 225 ha. 
Die genaue Abgrenzung ist aus einer Übersichtskarte im Maßstab 1: 2500 ersichtlich, die 
zusammen mit einem Abdruck des Flurbereinigungsbeschlusses einen Monat lang bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Altenglan zur Einsichtnahme öffentlich ausliegt (vgl. II. 4.).  

Der Bereich der Ortsgemeinde Niederstaufenbach wurde im Rahmen einer projektbezoge-
nen Untersuchung (PU) untersucht. Diese PU liegt seit Juni 2007 in der Endfassung vor. In 
dieser wird für das vorgenannte Gebiet ein Bodenordnungsverfahren zur Entwicklung und 
zur Verbesserung dieses ländlichen Raumes vorgeschlagen.  

Für die Ortsgemeinde Niederstaufenbach gilt der Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan der Verbandsgemeinde Altenglan in der Fassung der 2. Änderung, die am 
30.07.2001 genehmigt wurde.  

Für die Ortsgemeinde Niederstaufenbach besteht eine Ortsentwicklungsstudie aus dem Jah-
re 2003. Die Umsetzung Teile dieser Planungen soll durch die Bodenordnung realisiert wer-
den.  

Die Ortsgemeinde Niederstaufenbach steht einem Verfahren zustimmend gegenüber. Der 
Ortsgemeinderat Niederstaufenbach hat mit Beschluss in seiner Sitzung am 07.09.2001 und 
am 27.02.2007 die Durchführung eines Bodenordnungsverfahrens beantragt. 

Die am vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Niederstaufenbach voraussichtlich beteilig-
ten Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten wurden vom Dienstleistungszentrum 
Ländlicher Raum Westpfalz am 23.08.2007 in Niederstaufenbach in einer Aufklärungsver-
sammlung eingehend über das geplante Flurbereinigungsverfahren einschließlich der Kos-
tenregelung informiert und angehört. 
Die landwirtschaftliche Berufsvertretung, die betroffenen Gemeinden und die anderen fach-
lich betroffenen Stellen und Organisationen wurden zu dem Verfahren gehört.  

2. Gründe 
2.1 Formelle Gründe  

Dieser Beschluss wird vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz als 
zuständige Flurbereinigungsbehörde erlassen.  

Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 86 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 86 Abs. 2 Nr. 1 
Satz 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 
546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354).  

Die formellen Voraussetzungen für die Durchführung eines vereinfachten Flurbereinigungs-
verfahrens nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 Flurbereinigungsgesetz  
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Anhörung bzw. Unterrichtung der zu beteiligenden Behörden und Stellen 

 
Antrag der Ortsgemeinde Niederstaufenbach 

 
Aufklärung der voraussichtlich beteiligten Teilnehmer des Verfahrens  
sind erfüllt.   

2.2 Materielle Gründe  

Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Niederstaufenbach wird angeordnet, um Maß-
nahmen der Landentwicklung, sowie Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege 

 

z.B. auch der Aktion Mehr Grün durch Flurbereinigung 

 

zu ermöglichen oder aus-
zuführen. Dies erfolgt durch Bodenordnungsmaßnahmen in der Feldlage und der Ortslage. 
Die Bodenordnung in der Ortslage trägt zur Unterstützung der Dorferneuerung und Dorfent-
wicklung bei.  

Die Gemeinde Niederstaufenbach liegt im Gebiet des Regionalmanagements Nordpfälzer 
Bergland. Als eines der Projekte in dieser Region soll der Lückenschluss der Radwegever-
bindung von Altenglan nach Kaiserslautern sowie die Anbindung an den vorhandenen über-
regionalen Glan-Blies Radwanderweg realisiert werden. 

Durch die Ortsregulierung können die Ortslagengrundstücke in ihrem Zuschnitt und damit in 
ihrer Nutzung verbessert und die rechtlichen Verhältnisse, insbesondere Grunddienstbarkei-
ten, Geh- und Fahrrechte neu geordnet oder durch im Liegenschaftskataster nachgewiesene 
Wege ersetzt werden. Neue Ortsausgänge sollen geschaffen bzw. bestehende Ortsausgän-
ge verbessert oder befahrbar gemacht werden. 

Die Grundstücke des Verfahrensgebietes sind teilweise für die jeweilige Nutzung ungünstig 
geformt. Einige Grundstücke sind bislang noch nicht erschlossen. Nicht alle Besitzstände 
sind derzeit in gewünschtem und möglichem Umfang arrondiert. Die Grundstückszuschnitte, 
sind zu verbessern. 

Die Abgrenzung des Verfahrensgebietes erfolgte unter landwirtschaftlichen und vermes-
sungstechnischen Gesichtspunkten, so dass neben der Gemarkung Niederstaufenbach auch 
geringe Flächen der Nachbargemarkungen zum Verfahrensgebiet gehören. 

Mit dieser vereinfachten Flurbereinigung in Verbindung mit der Dorferneuerung werden Ziele 
verfolgt, die die strukturelle Entwicklung in der Ortsgemeinde fördern: 

 

Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft durch bo-
denordnerische Maßnahmen; 

 

Verbesserung der Erschließung der landwirtschaftlichen Grundstücke durch Wege; 

 

Umsetzung bzw. Unterstützung der Planungen des Dorferneuerungskonzeptes mit Hilfe 
des Instrumentariums der Dorfflurbereinigung; 

 

Umgestaltung des Bachlaufes des Reichenbaches und Ausgestaltung und Sicherung 
naturnaher Bachläufe; 

 

Regelung der Besitz- und Eigentumsverhältnisse an Gebäude- und Hofgrundstücken ins-
besondere im Bereich der Landesstraße L367 sowie den Gemeindestraßen; 
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Förderung der Eingrünung der Ortsrandbereiche sowie der Ortseingänge zur Ver-
besserung der ökologischen Verhältnisse; 

 
Verbesserung des Freizeit- und Erholungswertes durch Ausweisung von Fußwegen am 
Ortsrand. 

Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren kann darüber hinaus die Voraussetzungen zur 
Verwirklichung landespflegerischer und grünordnerischer Maßnahmen schaffen, so auch 
Grundlage sein für die Aktion Mehr Grün durch Flurbereinigung . 

Nach den Ergebnissen der projektbezogenen Untersuchung ist ein Bodenordnungsverfahren 
zur Erreichung eines agrarstrukturellen Erfolges sowie der Umsetzung anderer infrastruktu-
reller Maßnahmen erforderlich.  

Nur so sind die natürlichen Lebensgrundlagen und das Landschaftsbild auf lange Sicht 
nachhaltig zu fördern, denn nur durch die Erhaltung der Kulturlandschaft kann dieser ländli-
che Raum seine Wohn-, Wirtschafts-, Ausgleichs- und Erholungsfunktion erfüllen.   

Das Interesse der Beteiligten an dem vereinfachten Flurbereinigungsverfahren liegt vor. Dies 
hat sich sowohl in vorausgegangenen Gesprächen und Terminen mit Vertretern der Ortsge-
meinde, ihren Bürgerinnen und Bürgern als auch in der Aufklärungsversammlung am 
23.08.2007 bestätigt.  

Nach § 7 FlurbG ist das Flurbereinigungsgebiet so abgegrenzt, dass der Zweck des verein-
fachten Flurbereinigungsverfahrens Niederstaufenbach möglichst vollkommen erreicht wer-
den kann. Insgesamt lassen sich die genannten Ziele nur mit einem Bodenordnungsverfah-
ren nach dem Flurbereinigungsgesetz erreichen. Das DLR Westpfalz hat vor dem Hinter-
grund dieser Ziele und den objektiv vorliegenden Ausgangs- und Rahmenbedingungen die-
jenige Verfahrensart ausgewählt, die den effektivsten Weg zur Zielerreichung beinhaltet. 
Dies ist ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren.   

Die Voraussetzungen des § 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG sind damit gegeben.  

Rechtsbehelfsfristen werden mit dieser Veröffentlichung nicht in Gang gesetzt. 
Die Rechtsmittelfristen richten sich nach den öffentlichen Bekanntmachungen.   

Kaiserslautern, den 08.10.2007 
Im Auftrag    

Willi Junk 


